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 (Datum, Unterschrift) 

 

 

Prüfungsausschuss des Studiengangs Informatik

 

An den Prüfungsausschuss der Informatik
Technischen Universität Braunschweig 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Rebenring 58a 
38106 Braunschweig 
 

Antrag auf Streichung von Modulnoten zur Berechnung der Gesamtnote 
 

Studiengang:   Bachelorstudiengang Informatik (BPO 2010)  Masterstudiengang Informatik (MPO 2008) 

   Bachelorstudiengang Informatik (BPO 2014/2015)  Masterstudiengang Informatik (MPO 2010) 

   Bachelorstudiengang Informatik (BPO 2017) 

          

Name, Vorname:              

 

Matrikelnummer:      E-Mail Adresse:       

Hinweis: 

1. BPO 2014/BPO 2015 (§ 2 Absatz 3) und BPO 2017 (§ 6 Abs. 5): Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können Modulnoten 

aus den Wahlpflichtbereichen oder dem Nebenfach, die im Rahmen der Regelstudienzeit erbracht worden sind, im Umfang 

von maximal 15 Leistungspunkten bei der Gesamtnotenberechnung unberücksichtigt bleiben. Davon ausgenommen sind 

Noten von Modulen, die auf Antrag an den Prüfungsausschuss für das Bachelorstudium anerkannt wurden.  

2. Es können im Bachelorstudiengang Modulnoten im Umfang von bis zu maximal 12 Leistungspunkten (BPO 2010) und im 

Masterstudiengang (MPO 2010) Modulnoten im Umfang von maximal 8 Leistungspunkten aus der Berechnung der 

Gesamtnote gestrichen werden. 

3. Es können nur Modulnoten aus dem Wahlpflichtbereich Informatik/Mathematik oder dem Nebenfach gestrichen werden.

4. Es können nur Noten für Module nicht für einzelne Prüfungsleistungen (Modulteilleistungen) gestrichen werden. 

5. Die nicht berücksichtigten Modulnoten werden im Zeugnis gesondert gekennzeichnet. 

 

Ich beantrage beim Prüfungsausschuss die Nichtberücksichtigung folgender Modulnoten bei der Gesamtnotenberechnung: 
 

Name des Moduls: Credits 

  

  

  

 Ich verzichte auf die Streichung von Modulnoten zur Berechnung meiner Gesamtnote 

 

      

 Datum, Unterschrift  

 

ACHTUNG: 

Solange dieses Antragsformular nicht ausgefüllt im Prüfungsamt vorliegt, werden eder Zeugnis noch Urkunde über den Abschluss 

erstellt! Dieses Formular muss spätestens 4 Wochen nach Ablegen der letzten Prüfung, die für den erfolgreichen Abschluss des 

Studiums notwendig ist, im Prüfungsamt eingereicht werden! 

 


